
 

 

Reglement über die Reinigung privater Liegenschaften bei Verschmierungen 

Änderung vom 29. April 2025  

Der Gemeinderat Riehen 

beschliesst: 

I. 

Reglement über die Reinigung privater Liegenschaften bei Verschmierungen vom 30. Oktober 2012 1) 

(Stand 1. Januar 2013) wird wie folgt geändert: 

§  3 Abs. 1 (geändert) 

1 Für die Beseitigung der Verschmierungen steht jährlich ein Gesamtbetrag von CHF 15'000 zur Verfü-

gung. 

II. Änderung anderer Erlasse 

Keine Änderung anderer Erlasse. 

III. Aufhebung anderer Erlasse 

Keine Aufhebung anderer Erlasse. 

IV. Schlussbestimmung 

Diese Änderung ist zu publizieren; sie tritt am fünften Tag nach der Publikation in Kraft. 

 

 

Im Namen des Gemeinderats 

Die Präsidentin: Christine Kaufmann 

Der Generalsekretär: Patrick Breitenstein 

 
1) SG RiE 730.710 
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